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der Abgc,N e -11 '1I,V i l' t h, Al v:La G r u b e r und Genosse~ 

an d.en Bundesministel.' für sö~iale Verwaltung, 

.betreffend Vorgänge inder ICiirl'ltner Gebietskrankenka.sseo 

Vor dem Arbeitsgeriohte Klagenfurt läuft seitdem l21;.Dezember 1950 
ein Prozess gegen die GGbi,etrskrankenkasse für Kärnten zur Zlo> Cl' 285/50" 
Der Kläger ist der erste Direktionssekretär der Kärntner Gebietskranke~~asse 

F. V" der sioh sai t lDlO.;>1938 i.n dieser Stellung befindet und dessen Dienst"; 

verhä.ltnis bis heute rechtlich,einwa.ndfrei nooh nicht gelöst wu:t'de~ 

Die Vorgesohioht·e dieses Prozesses ergibt kurz zusammengefasst folgen·­

des Bild: 

Der Kläger wurde, während er sich nooh in Kriegsgefangenschaft befand.; 

a\lf' Betreiben vOn Vorstandsmitgliedern der bel-a.ngten Kasse von der eng­

lischen Besa.tzungsmacht .mit Befehl vom 5"Juni 1945 von seinem Posten entfe:rnt 

und ihm das Betre.ten des Kassengebäudes verboten.; Zu dieser Massnahme sah sioh 

die 'Besa.tzungsmacht genöti~t, da. ihr von den Auskllnftspersonen österrei­

chiseher StSiatsbürgersohaft mitgeteilt wurde, dass der Kläger ein sohwer 

belasteter Nazi sei. 

Bei seiner Rüokkehr aus der Kriegsgefangenscha.ft am 31~Juli 1946 fand 

der Kläger diesen Enthebungsbefehl zu Hause vcr~ Der Kläger verwahrte sich 

entschieden gegen diese VerdäChtigungen, von denen-er naturgemäss duroh ein 

Sohreiben der Kasse Kenntnis bekamo 

Anstatt nun.denim Verbotsgesetz vom Jahre 1945 im Sinne der Verordnung 

zu diesem Gesetze vom 16~1101945 vorgezeichneten Rechtsweg einzuhalten, 

sprach die beklag~e Kasse auf eineinhalb Jahre·rüokwirkend die Entlassung des 

Klä.gers unter der Besch'lÜ,digung der Illegalt-l:ä·-t aus,; Nachdem der Obmann der 

lCasse. Herr Vei th, erster Kammersekretär der .. 4..rbe:i.terkD.!1lllle.r Kla.genfurt. ist, 

musste diese schon aus beruflichen Gründen heraus wissen, dass zu solohen 

,Massnahmen nur die Sonderkommission im Sinne der Verordnung vOm 60 11/)1945 
zum VG. berechtigt isto Da sioh der Kasse:nv~rs'tand.,de!' S"..ich in seirterMe~ 

heit aus sozialistj,schen Arbeitervertretern z\!sammensetzt~ über alle Gesetze 

und Verordnungen hinwegsetzte'J wal' der Kläge.!'~::n.1. einem umständlichen Ent­

registrierungsverfahren auf seine Kosten gezvr:,.ngen, um die Unwahrheit der 

Behauptungen des Kassenvol'standes nachzuweiseno Als letzte Instanz hatte auoh 

die Besohwerdekornmissicn beim Buno.esminister:ittinr ebenso wie die Kärntner 
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Lalt4eares1erungausgesp;rochen, dass der Kläger üherhaupt nioht registrierungs'" 

ptltcbtlg sei. (Besobl~v,14;~1950,,) 
Auf Grund dieser Entscheidu.~g begehrte der Kläger nun von der Kärntner 

Geb1etakrankenkass$ die Nachzahlung seiner Bezüge seit le80 1946, wobei er 

auo~ auf die wiederholten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes in 

gle1chgelagerten Fällen verwieso Wieder waron es die sozialistischen Arbei~ 

terverts-etar, die sein rechtmässiges Verlangen br-'.lak ablehnten, sodass sich 

sobliesslioh der Kläger gezwungen sah, die H:Ufe des Oerichteliil in Ahspruch 

zu nehmen. Sowohl in ihrem Schriftsatz als auoh bei der Streitverhandlung 

änderte nun plötzlioh die beklagte Kasse ihren bi.sherisen Standpunkt und be .... 

riet sich zur :Begründung ihrer Massnahmer.l. a.uf den Enthebungsbefehl der 

englisohen Besatzungsmaoht, obwohl ihr bekannt sein musste, d~ss der Oberste 

Geriohtshof in wiederholter Rechtsprechung als auch nach dem Kontrollabkommen 

mit den Besatzungsmächten in innerösterreichischen Si!reitigkeitan allein 

6sterreichisohes Recht massgebend ist o 

Es muss da.s vaterläuUsche Gefühl jedes ai.'!.frechten Österreioh$fs 

emp8ren. das~ sich ein österreichisches Sozialversicherungsinst1tut zur 

DeCkung seiner rechtlich verfehlten Massnahmen hinter einer Besatzungsmaoht 

verbirgt, nooh dazu in einem Falle, wo die eigmenen Kassenorgane der Be­

satzungsmacht falsohe Auskünfte,erteiltel1, um dadurch einen dem Kassenvor­

stande missliebigen Angestellten aus sein(3r Diells'tstel;J:.:tllg zu verdrängen und 

da.fUr geeichte Parteifreunde, wie dem Klagerifll.rte.I' ehemaligen Schutzbund .... 

kommandanten Ratnusoh, eine einträeliche Stelhme zu versohaffen. Zum gleiohen 

Zei tpunkte, als der Kassenvorstand das reohtlich wohl fundierte Begehren seines 

Angestellten auf Naohzahlullg seiner Bezügo, .ololehnte, bewilligte die sozia.­

listische Mehrheit des Kassenvorstandes einen Be"t:rag von 750«000 S als zu:­
SOhUS8 zum B.au eines sozialistisohen Zei tungsgebäudes in Klaganfurt unter dem 

Deokmantel,in den ebenerdigen J;:!iumen dieses Neubaues "ein Ambulatorium 

unterlubringen"o 

Die Unterzeichneten richten daher an den Herrn Bundesminister für 
sozialGVerwaltung die 

AnfraO'e: _.~~. ____ ".e...~_._~ 
l~ Ist dem Herrn Bundesminister dieser Vorfall bekannt,. und wenn ja., was hat 

~er Herr Bundesminister veranlasst, dass eine solche Haltung der Kassen­
vorstandSmitglieder der rärntner Gebietskrankenkasse entspreohend gorügt und 

I'für künftige Zeiten unterbunden wird? 
2. Ist der Herr Bundesminister gewillt dafür Sorge zu tragen, dass öBterrei~ 

obisohes Reoht und 8sterreiohixche Gesetze auch vom Vorstand der Kärntner 
Geb1etskrankenkasse geachtet und befolgt werden~ und welche Massnahmen ha.t 
der Herr Bundesminister hiezu veranlasst? 

3. Ist der Herr Bundesminister gewillt, dafür Sorge zu tragen, dass Kassengelde~ 
lelligliob im Interesse der Versicherten verwendet, werden} und welche Vor­
sorgen hat der Herr Bundesmini.ster getrOffen, um in Zukunft die Fehl verwen­
dung von Kassengeldern zu verhindern? 
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